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Erste Entscheidungen in den umstrittenen Rückforderungsverfahren der WSD West zu Gunsten der betroffenen Binnenhäfen

Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion West (WSD) in Münster betreibt gegen eine Vielzahl von öffentlichen Binnenhäfen Rückforderungsverfahren von Zuwendungen des Bundes, die im Rahmen der Fördermaßnahmen für den kombinierten Verkehr gewährt wurden. Die WSD West begründet die Rückzahlungsforderungen mit Verstößen gegen die Auflagen der Zuwen-dungsbescheide. So sollen die Häfen zum Teil Vergaberechtsvorschriften nicht richtig eingehalten haben oder formalen Berichtspflichten nicht rechtzeitig nachgekommen sein. Aufgrund dieser angeblichen Verstöße gegen das Zuwendungsrecht erhebt die WSD West Rückforderungen bis zu 25 % der geförderten Summen und macht gleichzeitig Zinsansprüche in nicht unerheblichem Umfang geltend. 

Zu diesen Rückforderungen sind eine Reihe von Verfahren vor Verwaltungs-gerichten anhängig. In den ersten drei dieser Verfahren haben sich nun öffentliche Häfen gegen die von der WSD West vertretene Rechtsauffassung durchgesetzt. 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in einem Verfahren den Rückforder-ungsbescheid der WSD West, der wegen eines angeblich schwerwiegenden Vergaberechtsverstoßes ergangen war, für rechtswidrig erklärt. Die Klägerin hatte eine Containerverladebrücke nach europaweiter Ausschreibung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens auf Grundlage der VOL/A vergeben. Nach der Mittelverwendungsprüfung behauptete die WSD West, dass die Klägerin den Vorrang des offenen Verfahrens bzw. der öffentlichen Ausschrei-bung hätte beachten müssen, wozu sie aufgrund der Anlagen zum Förderbe-scheid verpflichtet gewesen wäre. Die Klägerin habe sich aufgrund der Förderung vergaberechtlich wie der Bund als Fördermittelgeber einordnen lassen müssen. Die Tätigkeit der Klägerin im Sektorenbereich Verkehr sei nicht maßgeblich, aus diesem Grunde habe sie zwingend den 2. Abschnitt der VOL/A anzuwenden gehabt und durfte nicht im Verhandlungsverfahren die Containerverladebrücke beschaffen.

Dieser Auffassung ist das Verwaltungsgericht Düsseldorf nicht gefolgt. Es bestätigte vielmehr die Rechtsauffassung der Klägerin, nach der die Vorschriften des Abschnitts 3 der VOL/A anwendbar waren, da sie im Sektorenbereich Verkehr eine Tätigkeit ausübt. Das Verhandlungsverfahren ist demnach eine zulässige Vergabeart und ein schwerer Vergaberechts-verstoß konnte nicht festgestellt werden. Gegen dieses Urteil hat die WSD West die Zulassung der Berufung bei dem OVG Münster beantragt. 

In einem weiteren Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße ist ein Zinsbescheid der WSD West im Zusammenhang mit einem Rückforderungsverfahren angegriffen worden. 

Hierbei ging es in einem ersten Rechtsstreit um die Frage der Zinshöhe. Die zugrunde liegenden Bescheide verwiesen auf die damaligen Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P), die drei Prozent über dem jeweiligen Diskontsatz auswiesen. Das VG Neustadt hatte, insoweit der Klägerin folgend, die Auffassung vertreten, dass die WSD West deswegen daran gehindert sei,  fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Zinssatz zu verlangen. Nachdem die WSD West eine Neuberechnung angekündigt hatte, wurde dieses Verfahren für erledigt erklärt. Im neuen Bescheid verlangte die WSD West dann auch entsprechend der ANBest-P „nur“ drei Prozent, nun aber nicht nach dem jeweiligen Zinssatz, sondern nach einem bestimmten Zinssatz aus 2001. Auch hier ist der Wortlaut der ANBest-P jedoch ein anderer. Daher ist nun der zweite Rechtsstreit vor dem VG Neustadt zu dieser Frage anhängig. Anfang Dezember 2009 wird das VG Neustadt über die Frage verhandeln, welche Zinsen die WSD West verlangen darf: drei Prozente über dem jeweiligen Diskont- bzw. Basiszinssatz, so wie es die damaligen ANBest-P vorsehen, oder über einem bestimmten Zinssatz, wie es die WSD West verlangt.

In dem jüngst entschiedenen Verfahren hat das Verwaltungsgericht Braunschweig einer Klage gegen die WSD West im Zusammenhang mit einem berechtigten Rückforderungsbescheid stattgegeben. 
Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat in einem Verfahren den Rückforderungsbescheid der WSD West, der wegen eines vermeintlichen Auflagenverstoßes ergangen war, für rechtswidrig erklärt. Die WSD West hatte der Klägerin in verschiedenen Jahren Zuwendungen für den Ausbau eines Containerterminals bewilligt. Die Prognosen für die aktuellen Umschlagszahlen teilte die Klägerin der WSD West jeweils in den folgenden Zuwendungsanträgen bzw. Verwendungsnachweisen mit, jedoch nicht in gesonderten Schreiben. Die Umschlagszahlen waren in einigen Jahren höher angestiegen als erwartet, andererseits hatte sich das Betriebsergebnis infolge der gleichzeitigen Erhöhung der Lohn- und Betriebskosten nicht geändert, sodass die Veränderungen im Ergebnis keine Auswirkungen auf die gewährten Zuwendungen hatten. 

Die WSD West vertrat jedoch die Auffassung, die Klägerin hätte ihr aufgrund einer Auflage in den ANBest-P jeweils unverzüglich die Veränderung der Umschlagsmengen mitteilen müssen und nicht nur „beiläufig“ im Rahmen von Verwendungsnachweisen oder weiteren Zuwendungsanträgen. Deshalb forderte die WSD West schließlich bei zwei Bewilligungsbescheiden je 5 % der Zuwendung zurück. Das Verwaltungsgericht Braunschweig folgte dieser Auffassung nicht und hob den Rückforderungsbescheid der WSD West auf. Es bezweifelte bereits einen Verstoß gegen die Pflicht zur „unverzüglichen“ Anzeige der für die Zuwendungsbewilligung maßgeblichen Umstände. Diese Auflage sei zu unbestimmt; ggf. hätte die WSD West die Klägerin unter Fristsetzung auffordern können, die nach ihrer Auffassung relevanten Umstände aktuell mitzuteilen. Des Weiteren hat das Verwaltungsgericht es als ermessensfehlerhaft gewertet, dass die WSD West den Nichteintritt eines „Schadens“ als unerheblich angesehen hat. 
Die WSD West hätte berücksichtigen müssen, dass der Förderzweck durch den Auflagenverstoß nicht beeinträchtigt wurde. Die Rückforderung einer Zuwendung allein wegen des Verstoßes gegen (bloße) Mitteilungspflichten ohne Beeinträchtigung des Zuwendungszwecks verstoße gegen das Übermaßverbot und sei auch nicht wegen des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit intendiert. 

Die WSD West kann gegen das Urteil noch die Zulassung der Berufung beim OVG Lüneburg beantragen. Zur Information sei darauf hingewiesen, dass in Nr. 5.5 der zum 01.04.2009 erlassenen neuesten Fassung der „Richtlinie zur Förderung vom Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs“ nunmehr die konkret gefasste Verpflichtung enthalten ist, der Bewilligungsbehörde jeweils zum 15.09. eines jeden Jahres den Sachstand zum KV-Terminal mittels eines Vordrucks mitzuteilen. 
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